
 

 
 

 

Ad-hoc-Meldung nach § 15WpHG 
 
Bertelsmann und Universal Music Group einigen 
sich auf Vergleich im Verfahren bezüglich 
Napster 
 
Gütersloh, 6. September 2006 – Die Bertelsmann AG, eines der weltweit führenden 
Medienunternehmen, und Universal Music Group, das weltweit führende Musik-
unternehmen, geben gemeinsam einen Vergleich im Verfahren bezüglich Napster 
bekannt. 
 
Im Rahmen dieses Vergleichs wird die Universal Music Group 60 Mio. US-Dollar 
erhalten. Diese Summe beinhaltet die Erstattung von Anwaltskosten und deckt sowohl 
die geltend gemachten Ansprüche der Universal-Tonträgergeschäfte und -Musikverlage 
als auch etwaige Ansprüche der BMG Music Publishing ab. Mit diesem Vergleich ist 
seitens Bertelsmanns in der Sache keine Schuldanerkenntnis verbunden. 
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